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Alles neu macht der Mai gilt auch für die Verwaltung der Apps bei DropNet AG.

Der bestehende Manager mit der Auf-
listung der DropNet Apps ist unterdes-
sen in die Jahre gekommen. Im Hinter-
grund wurde die Entwicklung des
neuen Manager seit Jahren bei Drop-
Net AG vorangetrieben. Ein grosser
Meilenstein war die Abschlussarbeit
von Chris Wing. Er programmierte das
Dashboard. Der neue Manager ist die
Grundlage für ein komplett neues
Konzept. Er ist von Anfang an respon-
siv gestaltet mit dem Ziel, auf jedem
Gerät die Informationen optimal dar-
zustellen.

Mit der neuen Navigation bietet er
den komfortablen Wechsel mit einem
Klick von einer App zur anderen. Das
erhöht die Übersicht und beschleunigt
das Arbeiten im Backend.

Drops
Die Drops entsprechen im Windows
den Kacheln. Jeder Benutzer kann aus-
wählen, welche Drops er sehen
möchte und diese per Drag & Drop
nach seinen Wünschen platzieren. Die
einfachsten Drops bestehen aus einer
Kurzbeschreibung der App und dem
Link direkt in die App. Das ist aber erst
der Anfang. Diesen Drops wird immer
mehr Logik verpasst, um dem Benut-
zer bereits auf dem Dashboard die
Übersicht zu bieten. Die Drops haben
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auf alle Daten der Apps Zugriff und
können zum Beispiel zu erledigende
Aufgaben anzeigen oder bereits eine
Auswertung liefern. Garantiert entste-
hen mit der Entwicklung der ersten
Drops immer wieder neue Ideen.

Login
Auch das Login wurde überarbeitet,
um der Zukunft gewachsen zu sein. Je
nach Installation bietet es zusätzliche
Funktionen, wie dem Ändern seiner
persönlichen Angaben oder dem Än-
dern des Passwortes. Bis alle Tests er-

folgreich sind, werden diese Funktio-
nen nicht angezeigt.

Einführung des Manager 2.0
Ursprünglich war der neue Manager
auf Mai 2023 geplant, muss aus tech-
nischen Gründen auf Ende Juni 2023
verschoben werden. Bevor er für alle
Kunden aufgeschaltet wird, werden
intensive Tests gemacht und alle Kun-
den informiert. An der Bedienung der
Apps wie DropEdit oder DropTours än-
dert sich gar nichts!
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Das revDSG
Stehe ich als Unternehmer mit
dem neuen Schweizer Daten-
schutzgesetz schon mit einem
Fuss im Gefängnis?

Das neue Datenschutzgesetz, welches
ab dem 1. September in der Schweiz
eingeführt wird, hat zum Ziel, Daten
von natürlichen Personen zu schützen.
Juristische Personen unterstehen
NICHT mehr dem revDSG! Erst die In-
formatik erweckt das Bedürfnis die
persönlichen Daten per Gesetzt neu zu
schützen. Grundsätzlich geht es immer
noch um Adress-Daten und persönli-
che Informationen. So lange diese In-
formationen nicht von extern zuge-
griffen werden können und nur für

den Zweck (zum Beispiel Kundenbe-
ziehung) verwendet werden, ist das
meistens unproblematisch. Sobald
diese Daten aber elektronisch erfasst
werden, erhöht sich auch die Gefahr,
dass diese Daten in falsche Hände ge-
raten oder missbraucht werden.

Wer ist verantwortlich?
Grundsätzlich braucht jede Firma oder
Organisation einen Datenschutzver-
antwortlichen. Ist niemand definiert,
so ist das in Firmen automatisch die
Geschäftsleitung und der Verwal-
tungsrat. Sie kümmern sich um den
Datenschutz in einer Firma und tragen
die Verantwortung, was mit den
Daten passiert. Der Datenschutzver-
antwortliche haftet persönlich für
fahrlässige Fehler. Neu im Gesetz ist

die Definition von hohen Bussen, wel-
che den datenverantwortlichen Perso-
nen aufgebürdet werden können.

Was muss eine Firma unter-
nehmen?

Um zu definieren, was eine Firma neu
zu unternehmen hat, müssen wir die
Rechte der geschützten Personen ken-
nen. Alle Personen, wie zum Beispiel
Kunden oder Mitglieder, haben fol-
gende Rechte:

• Recht auf Löschung
• Recht auf Auskunft
• Recht auf Korrektur
• Recht auf den sicheren Umgang mit

den Daten

Vielleicht hört sich das kompliziert an,
aber verantwortungsbewusste Unter-
nehmer erfüllen mindestens die ersten
3 Punkte aus eigenem Interesse. Ruft
ein Kunde an und wünscht die Korrek-
tur der Rechnungsadresse, so macht
das im Normalfall der Unternehmer,
weil er ja auch daran interessiert ist,
dass die Kundenbeziehung reibungs-
los läuft. Somit hat er schon viel richtig
gemacht.

Um den letzten Punkte korrekt abzu-
wickeln, muss die Firma genau wissen,
wo welche Daten verarbeitet werden.
Dazu erstellt man ein Inventar der per-
sonenbezogenen Daten. Auch wenn

Auf der Suche nach den Risiko
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das für kleinere Unternehmen nicht
Pflicht ist, macht das trotzdem Sinn,
weil das auch die interne Organisation
ver- einfacht. Ab 250 Mitarbeiter

benötigt es eine solche Über-

sicht. Interessanterweise gibt es im re-
vDSG keine Rechenschaftspflicht, was
heisst, die Dokumentation ist nicht
zwingend. Im Streitfall ist es aber dann
schwer zu beweisen, welche Gedan-
ken sich die verantwortliche Person
gemacht hat.

Wann betrifft uns das
revDSG eher weniger?
Es exisieren einige Situationen, in wel-
chen wir uns kaum um den Daten-
schutz kümmern müssen. Alle Daten,
die sowieso öffentlich sind, fallen
nicht unter das Datenschutzgesetz. Es
gibt aber auch verzwickte Situationen,
in welchen das Archivierungsgesetz
die Aufbewahrung der Daten vor-
schreibt und das Datenschutzgesetz
den Erhalt der Daten verbietet.
In der revDSG sind „besonders schu�t-

zenswerte Personendaten“
speziell definiert. Dazu gehören zum

Beispiel medizinische Daten, welche
dann mit erhöhtem Augenmerk ge-
schützt werden müssen.

Was ist wirklich neu im
revDSG ab dem 1. Septem-
ber 2023?
• Meldepflicht (Datenschutzvorfälle

müssen gemeldet werden)
• Bussen ( Es können Bussen bis zu

CHF 250’000.- an die verantwortli-
che Person verhängt werden.

• Firmen (juristische Personen) sind
nicht mehr geschützt

Datenschutzvorfälle müssen gemeldet
werden, dürfen aber nicht für eine
Strafe verwendet werden. Ziel ist, aus
den Fehlern zu lernen und die Abläufe
zu verbessern. Bei wiederholten Fällen
ohne Massnahmen sind Bussen mög-
lich.

revDSG konforme Websites
Damit eine Website dem revDSG ent-

spricht, braucht es eine Daten-
schutzerklärung, korrekte Formulare
und die Seite muss verschlüsselt ausge-
liefert werden. Werden personenbe-
zogene Daten präsentiert (zum Bei-
spiel Fotos), so braucht es von den Be-
troffenen eine freiwillige Einwilli-
gung.

• Die Website muss ein SSL/TLS-Zerti-
fikat haben (HTTPS).

• Die Website muss die E-Mails über
einen vertrauenswürdigen Mailser-
ver versenden.

• In der Fusszeile empfiehlt sich eine
Datenschutzerklärung und ein Im-
pressum einzubinden.

• Wer nur zweckgebundene Daten
erhebt, reduziert das Risiko stark.

Alle Websites bei DropNet AG erfüllen
automatisch die ersten zwei Bedin-
gungen. Wer ganz sicher gehen will,
ergänzt die Fusszeile mit den Daten-
schutzbedingungen. Das Impressum
ist oft schon integriert.

In den Datenschutzvereinbarung wird
im Wesentlichen beschrieben, was mit
den erfassten Daten gemacht wird
und wie lange die Daten aufbewart
werden. Im Internet sind einfache Vor-
lagen zu finden.

revDSG ist nicht DSGVO
Wer die DSGVO der EU jetzt schon ein-
hällt, hat seine Hausaufgaben schon
fast erledigt. Es gibt aber ein paar
Punkte zu beachten:

• Im revDSG ist eine Person verant-
wortlich und nicht das Unterneh-
men

• Busse nur bei vorsätzlichem Han-
deln

• In der Schweiz gibt es keine Abmah-
nungen.

ToDo



Ein wichtiger Punkt ist die Organisa-
tion der E-Mails. Wer liest die Mails
während der Ferienabwesenheit?
Werden Sie weiter geleitet, einfach
zurückgehalten und nach den Ferien
bearbeitet.

Ferienabwesenheit
Um dem Absender einer E-Mail das
mitzuteilen, gibt es die Funktion «Fe-
rienabwesenheit». Das ist nicht wirk-
lich etwas Neues, diese Funktion ist
schon lange im Bereich E-Mail vorhan-
den, nur hat sie wegen technischen
Probleme seit längerer Zeit nicht mehr
funktioniert.
Jetzt werden alle Einstellungen zu
Mailkonten:

• Zugang zum Mailserver
• Ferienabwesenheiten
• Behandlung von Spam
• Weiterleitungen

wieder korrekt angezeigt und lassen
sich bearbeiten.

E-Mail - Ferien
Jeden Sommer dürfen wir uns über - meistens - schönes Wetter freuen und Ferien planen. Bei der
Arbeit aber auch privat stellt diese Zeit eine Ausnahmesituation dar, die gut organisiert sein will.

Vorbereitungen für die Ferien
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